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PM 17/2015                   16.06.2015 
 
VATM begrüßt grundsätzliche Genehmigung der EU-Kommission für Breitband-
Förderung in Deutschland 
Vectoring erst erlaubt, wenn wettbewerbsgerechter Zugang sichergestellt ist	  
 
Köln, 16. Juni 2015. Der VATM begrüßt die weitgehende Genehmigung der deutschen För-
derregelung für den Aufbau von Zugangsnetzen der nächsten Generation (Next Generation 
Access/NGA) durch die EU-Kommission. Damit können drei Milliarden Euro für einen Zu-
gang zum schnellen Internet, auch in ländlichen Gebieten, in Deutschland zur Verfügung 
gestellt werden. „Das grüne Licht für die NGA-Rahmenregelung ist ein wichtiger Schritt, der 
uns beim Breitbandausbau weiter voranbringen wird. Der Ausschluss der Vectoring-
Technologie von der Förderfähigkeit bis wettbewerbskonformer Zugang sichergestellt ist, 
zeigt aber, wie kritisch die Kommission die Auswirkungen dieser Technologie auf den Wett-
bewerb sieht“, unterstreicht VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner. 
  
Nur ein Anbieter kann zurzeit die Technologie pro Anschlussbereich nutzen. Solange es kein 
passendes Vorprodukt gibt, das Wettbewerbern in Deutschland einen offenen Netzzugang 
bei Vectoring ermöglicht, sieht die EU-Kommission hier eine klare Wettbewerbsgefährdung. 
Entsprechend hatte sich auch der VATM mehrfach im Vorfeld geäußert und ein wettbe-
werbskonformes Vorprodukt für die virtuelle Entbündelung gefordert. 
 
„Wenn die EU-Kommission schon heute eine Wettbewerbsgefährdung sieht, ist in der Folge 
klar, wie sie sich beim von der Telekom beantragten Vectoring II im HVt-Nahbereich positio-
nieren wird – denn das würde bedeuten, dass sich die Situation noch extrem verschärfen 
würde und Wettbewerber im zentralen Nahbereich um alle Hauptverteiler herum bundesweit 
von Vectoring ausgeschlossen würden “, verdeutlicht Grützner. 
 
„Das heißt, nur Unternehmen dürfen beim Vectoring-Ausbau zukünftig gefördert werden, die 
Vectoring nicht als alleiniger Technologienutzer exklusiv wie die Telekom beanspruchen“, so 
der VATM-Geschäftsführer. Sobald es ein Zugangsprodukt gibt, das Wettbewerbern einen 
uneingeschränkten Zugang zu Vectoring-Netzen ermöglicht, kann Deutschland dieses bei 
der EU-Kommission anmelden. Sie entscheidet dann, ob es die Open-Access-
Anforderungen erfüllt. „Der aktuelle Vectoring-II-Antrag der Telekom setzt also die gesamte 
Förderfähigkeit auf EU-Ebene aufs Spiel“, warnt Grützner. 
 
Die Botschaft der Kommission sei einfach und ganz klar, so der VATM-Geschäftsführer: 
„Vectoring wird geduldet wenn es als Übergangstechnologie den Wettbewerb und den weite-
ren Glasfaserausbau unterstützt, und es wird verboten, wenn es wie von der Telekom zur 
Behinderung eingesetzt wird.“. 
 
Weitere Informationen zum Thema Förderung wie die „Eckpunkte zu Rahmenbedingungen 
für investitionsfreundliche und diskriminierungsfreie Ausschreibungsverfahren und Fördermit-
telvergabe“ des VATM finden Sie unter www.vatm.de. 
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 Im VATM sind 120 der im deutschen Markt operativ tätigen Telekommunikations- und Dienstleistungsunternehmen aktiv. Alle 

stehen im direkten Wettbewerb zum Ex-Monopolisten Deutsche Telekom AG und engagieren sich für mehr Wettbewerb im 

Telekommunikationsmarkt – zugunsten von Innovationen, Investitionen und Beschäftigung. Die VATM-Mitgliedsunternehmen  

versorgen 80 Prozent aller Festnetzkunden und nahezu alle Mobilfunkkunden außerhalb der Telekom. Seit der Marktöffnung im 

Jahr 1998 haben die Wettbewerber im Festnetz- und Mobilfunkbereich Investitionen in Höhe von rund 62 Mrd. € vorgenommen. 

Unmittelbar sichern die neuen Festnetz- und Mobilfunkunternehmen über 52.600 Arbeitsplätze in Deutschland sowie zusätzlich 

etwa 50 Prozent der Beschäftigung in den Zulieferbetrieben. 


